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Bezeichnung Bussenkontrollen

Rechtsgrundlage(n) Gemeindegesetz (BSG 170.11) Art. 59 
Gemeindeverordnung (BSG 170.111) Art. 50

Verantwortliche Behörde
 Politisch (Departement) Sicherheit
 Administrativ (Abteilung) Sicherheit

Zweck Die Gemeinden können in ihren Erlassen zu deren Durchsetzung Bussen andro-
hen, soweit nicht eidgenössische oder kantonale Strafvorschriften entgegenste-
hen. Die Bussen werden von den in den Erlassen zu bezeichnenden Gemeinde-
organen ausgesprochen. Erhebt die beschuldigte Person gegen die Bussenverfü-
gung innert zehn Tagen seit der Zustellung Einspruch, so überweist die zuständi-
ge Stelle der Gemeinde die Akten der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Bearbeitungsmittel X manuell (Papierform, Listen, Einzelblatt, Dossier)
(zutreffendes ankreuzen) manuell und elektronisch

X elektronisch (mittels: Geschäftsverwaltung CMI AXIOMA)

Art und Umfang
(zutreffendes ankreuzen)

X Standard («gewöhnlich»
schützenswerte Daten)

X Besonders schützens-
werte Daten

X Name / Vorname Religion / Konfession
X Adresse Gesundheit
X Geschlecht Beurteilungen
X Geburtsdatum / Alter Sozialhilfe
X Heimatort / Nationalität X Strafrechtl. Verfahren
X Zivilstand

Titel / Beruf
Arbeitsort
Ausbildung
Einkommen- / Vermögen
Betreibungen
Zahlungsverbindung
Zivilrechtl. Handlungsfähigk.
Soz.,vers.-Nummer (ex. AHV)

Datenbekanntgabe
(zutreffendes ankreuzen)

Empfänger Online-
Zugr.

Kopie der 
D’sammlung

EDV Da-
tenträger

Manuell 
(Listen)

Regionalgericht X

Aufbewahrungszeit 5 Jahre 

Bemerkungen


